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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2019/2020 an der Juristi-
schen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Habilitations-
schrift angenommen. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur wurden
bis Dezember 2020 berücksichtigt, v.a. in Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum PSP-Programm der Europäischen Zentral-
bank sowie auf den Austritt des Vereinigten Königreichs, der sich nun vollzo-
gen hat. Nicht alle neuesten Entwicklungen konnten einbezogen werden. Das
gilt insbesondere für jene Fragestellungen, die im Gefolge der Corona-Pande-
mie aufgeworfen sind. Krisenzeiten sind auch immer solche, in denen föderale
Ordnungen in besonderer Weise herausgefordert sind. Spezifische Stärken
und Schwächen von Bundessystemen treten augenfällig hervor. Aus deutscher
Perspektive kann konstatiert werden, dass die Länder in der Corona-Krise als
wirkmächtige und selbstbewusste Akteure in Erscheinung getreten sind. Lan-
desverordnungsgeber sind es, die unser Leben in ungewohntem Umfang regu-
lieren und einschränken, als „Staaten ohne Ernstfall“ (Josef Isensee) und wohl
auch als „nachgeordnete Dienststellen des Kanzleramts“ (Bodo Ramelow) tre-
ten sie in dieser Zeit jedenfalls nicht auf. Die unterschiedliche Ausgestaltung
der einzelnen Politiken hat allerdings auch das hässliche Wort vom „Flicken-
teppich“ an Popularität gewinnen lassen.

Das Verhältnis von Europäischer Union und Mitgliedstaaten ist erneut von
komplexen föderalen und souveränen Machtkonstellationen geprägt. Der
Streit um den sog. Rechtsstaatsmechanismus hat gezeigt, dass die Deutungs-
hoheit über die gemeinsamen Werte umkämpfter ist denn je. In der Span-
nungslage zwischen Einheit und Vielfalt scheint das Pendel wieder mehr in
Richtung souveräner Pluralität auszuschlagen. Die vereinten Kräfte, die
Union und Mitgliedstaaten in schwierigen Zeiten immer wieder aufzubringen
in der Lage sind, sind gleichwohl beeindruckend. Der umstrittene Wiederauf-
bau-Fonds zeugt von föderalem Selbstbehauptungswillen. Nicht klar ist, wie
künftig mit den juristischen Konflikten zwischen Luxemburg und Karlsruhe
umzugehen sein wird. Der aktuelle Konflikt um das PSP-Programm hat sich
infolge des Nachschiebens von Gründen durch die Europäische Zentralbank
zunächst erledigt, die „nukleare“ Option des Vertragsverletzungsverfahrens
ist (vorerst) vom Tisch. Gleichwohl ist die Lage gespannt, wie die Schlussan-
träge des Generalanwalts Evgeni Tanchev vom 17. Dezember 2020 in einem
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VIII Vorwort

Vorlageverfahren des obersten polnischen Verwaltungsgerichts, in dessen
Rahmen die Frage des Unionsrechtsvorrangs eine Rolle spielt, zeigen. Tanchev
wirft dem Bundesverfassungsgericht vor, „mit seiner aus dem Rahmen fallen-
den Vorgehensweise das gesamte, auf dem Rechtsstaatsprinzip beruhende Sys-
tem der Rechtsgemeinschaft der Union zu gefährden“ und schlussfolgert:
„Der Ultra-vires-Ansatz des BVerfG untergräbt die Rechtsstaatlichkeit in der
Union, die jedoch als conditio sine qua non für die Integration unerlässlich
ist.“ Dass diese Formulierungen in ihrer Schärfe, ja Rohheit, der Ernsthaftig-
keit des Problems kaum angemessen sind, steht außer Frage. Inhaltlich stößt
Tanchev gleichwohl tief in die föderale Souveränitätsproblematik hinein, die
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist und in deren Rahmen deutlich
wird, dass drei föderale Ordnungen drei ganz unterschiedliche Antworten zu
geben geeignet sind. Den Bundesstaat bzw. die föderale Ordnung an sich gibt
es nicht, jede der untersuchten Bundesordnungen ist gleichsam eigener
Art. Vor diesem Hintergrund will die vorliegende Arbeit auch einen Vorschlag
zur Neuinterpretation des europäischen Souveränitätsproblems machen,
nachdem die etablierten Lösungsansätze, darunter auch das pluralistische Di-
alog-Modell, zunehmend in die Sackgasse zu führen drohen.

Am Ende eines Habilitationsprojekts gilt es vor allem, Dank zu sagen. Sol-
cher gilt ganz besonders und in erster Linie meiner Betreuerin und akademi-
schen Lehrerin, Richterin am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Christine
Langenfeld, die mich seit vielen Jahren mit großem Engagement, kritisch und
ermutigend, in meinem wissenschaftlichen Fortkommen unterstützt hat. Den
beiden weiteren Gutachtern, Prof. Dr. Frank Schorkopf und Prof. Dr. José
Martínez, danke ich für die zügige Begutachtung und auch für einige wichtige
Anregungen. Der Juristischen Fakultät und dem Dekan im Wintersemester
2019/20 danke ich für den reibungslosen Verfahrensablauf. Von einigen Mit-
gliedern der Fakultät habe ich bereits zu Anfang meiner Arbeiten dankens-
werterweise wichtige Anregungen erhalten.

Die rechtsvergleichende Arbeit wäre ohne meinen Forschungsaufenthalt
am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
in Heidelberg im Sommer 2017 nicht möglich gewesen. Dem Institut und ins-
besondere der Geschäftsführenden Direktorin Prof. Dr. Dr. h.c. Anne Peters,
LL.M., danke ich herzlich für die freundliche Aufnahme. Danken möchte ich
auch einigen Kolleginnen und Kollegen, die mir mit fachlichem Austausch,
mit Rat, Kritik und vielen Anregungen geholfen haben. Die Kolleginnen und
Kollegen aus meinem Habilitationskreis sind hier an erster Stelle zu nennen.
Speziell zum schweizerischen Bundesstaatsrecht haben mir Dr. Saskia Stucki,
Dr. Raffaela Kunz und Dr. Stefan Schlegel für hilfreiche Gespräche zur Verfü-
gung gestanden, wofür ich ihnen danke. Denjenigen, die mein Manuskript
Korrektur gelesen haben, möchte ich ebenfalls sehr herzlich danken. Schließ-
lich gilt mein Dank Frau Daniela Taudt für die freundliche Aufnahme in das
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Vorwort IX

Verlagsprogramm und die unterstützende Begleitung während des Veröffent-
lichungsprozesses.

Zuletzt und in besonderer Weise danke ich meiner Familie, ohne die diese
Arbeit nicht hätte verwirklicht werden können, vor allem meinem Vater für
seine fortwährende Unterstützung und Ermutigung und meiner Frau für die
bedingungslose Unterstützung und Liebe in einer herausfordernden Zeit.

Göttingen, im März 2021                                    Roman Lehner
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„Im 16. Jahrhundert von Jean Bodin begründet […] und von Thomas Hobbes
verschärft, ist das Souveränitätsdogma bis zum heutigen Tag in der Theorie
der Volkssouveränität und in den juristischen Haarspaltereien der Bundes-
staats- und Supranationalitätstheorien wirksam.“

(Alois Riklin, Machtteilung: Geschichte der Mischverfassung, 2006, S. 371).

„Truffaldino (allein). Oh, das ist lustig! Wie viele gibt es nicht, die einen Her-
ren suchen, und ich habe gleich zwei. Aber was Teufel soll ich machen? – Ich
kann ja nicht beide bedienen – Nicht? – warum nicht?

Wenn ich beiden aufwarte, so werd ich auch doppelt bezahlt und bekomme
doppelt zu essen. – Und wenn’s herauskommt – was verliere ich? Nichts.
Wenn mich einer fortjagt, so bleibe ich bei dem anderen. So wahr ich ein ehr-
licher Kerl bin, ich will’s versuchen. Und sollte es auch nur einen Tag dauern.

(Carlo Goldoni, Diener zweier Herren, Vierzehnter Auftritt, dt. Bearbeitung von Friedrich
Ludwig Schröder, Reclam).

LehnerSouveränität.pdf   21 04.11.2021   06:54:25



LehnerSouveränität.pdf   22 04.11.2021   06:54:25



Erstes Kapitel

Grundlagen

§ 1 Einleitung

I. „Encore“? – Europa, die Souveränität und das Bundesstaatsproblem

Am 26. September 2017 sprach der Präsident der Französischen Republik Em-
manuel Macron an der Pariser Sorbonne vor Studenten über die Zukunft der
europäischen Integration und ließ seiner einleitenden Ankündigung, über Eu-
ropa sprechen zu wollen, die rhetorische Wendung folgen: „‚Encore‘, diront
certains.“1 Im Rahmen seiner eineinhalbstündigen Rede bezog der Präsident
verschiedentlich den Begriff der Souveränität auf die Europäische Union. So
warb er für die „refondation d’une Europe souveraine, unie et démocratique“
und dafür, eine „souveraineté européenne“ aufzubauen. Diese sei im Sinne ei-
ner „souveraineté réelle“ aufzufassen, nämlich als „capacité à exister dans le
monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos interêts“. Als Gegenstück
zeichnete er das Bild einer selbstbezogenen oder abgeschotteten Souveränität,
eines „souverainisme de repli“, den er in eine Reihe setzte mit anderen zeitge-
nössischen Erscheinungen: „nationalisme, identitarisme, protectionnisme“.
Überhaupt schien Macron einen politischen Entwurf für ein „souveränes“ Eu-
ropa liefern zu wollen, die sechs ‚Schlüssel‘ der europäischen Souveränität
(„les six clés de la souveraineté“) jedenfalls, die er als Essentialia zur Erlangung
gemeinsamer Handlungsfähigkeit pries (Sicherheit, Grenzschutz, Außenpoli-
tik, Umweltschutz, Energiesicherheit, Ernährungs- und Landwirtschaftspoli-
tik), sind als politische Themenbereiche zu klassifizieren, ganz sicher wollte
der Präsident keine juristische Begriffsanalyse vornehmen. Gleichwohl fällt
auf, in welcher Leichtigkeit die gedankliche Skizze einen der ganz zentralen
und schicksalsträchtigen ideengeschichtlichen Großbegriffe des europäischen
Kontinents verhandelt. Immerhin kann ein innerer Zusammenhang zwischen
dem rechtlichen Anspruch auf Souveränität und den realen Gestaltungsan-
sprüchen einer politischen Gemeinschaft kaum geleugnet werden. Lässt sich
am Ende staatliche Souveränität im Verbund mit anderen Staaten optimieren?
Im Kern wird einem abgeschotteten Souveränitätsverständnis ein auf im Ver-

1 „Discours pour une europe souveraine, unie, démocratique“; abrufbar unter: https://
www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emma-
nuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique; letzter Abruf: 20.12.2020.
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2 Erstes Kapitel: Grundlagen

bund gelingende, souveräne Politikgestaltung hin ausgerichtetes Verständnis
gegenübergestellt und somit die Frage nach der Zukunft der Souveränität in
Europa aufgeworfen. Zukunftsfähigkeit und Zukunftstauglichkeit eines Kon-
zepts, das vielleicht in keinem anderen Land so eng mit Staat und Politik ver-
bunden ist wie in Frankreich, werden hinterfragt und gleichzeitig bestärkt.

Von Föderalismus ist in dieser Rede, dies wäre für einen französischen
Staatspräsidenten auch etwas viel gewesen, nicht gesprochen worden, was aus
deutscher Perspektive irritiert, ist doch hierzulande die Finalität des Integrati-
onsprojekts nicht selten mit der Vorstellung der Gründung eines europäischen
Bundesstaats assoziiert worden.2 Demgegenüber hat allerdings im Jahr 2000
der damalige Bundesaußenminister Joseph (‚Joschka‘) Fischer in seiner Berliner
Humboldt-Rede „die bisherige Vorstellung eines europäischen Bundesstaates,
der als neuer Souverän die alten Nationalstaaten und ihre Demokratien ab-
löst“ mit Verve „als ein synthetisches Konstrukt jenseits der gewachsenen eu-
ropäischen Realitäten“ zurückgewiesen.3 Stattdessen empfahl er, das europä-
ische Projekt „auf der Grundlage einer Souveränitätsteilung von Europa und
Nationalstaat“ neu zu begründen und zeichnete damit just das Bild, mit dem
der Göttinger Historiker Georg Waitz im Jahr 1853 das „Wesen des Bundes-
staates“ in Hinblick auf die neuartigen Staatsgebilde in Nordamerika und der
Schweiz zu erfassen suchte4. Am 7. Dezember 2017 plädierte wiederum der
damalige Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Martin Schulz auf dem Bundesparteitag in Berlin dafür, die Errichtung der
„Vereinigten Staaten von Europa“ anzustreben.5 Wo immer europäische Visi-
onen ausgebrütet werden, so scheint es, geht es entweder um die Souveränität
oder um einen Bundesstaat oder um beides zusammen. Lohnt es sich aber
überhaupt, über derartige Fragen nachzusinnen, wenn es doch ohnehin kein
europäisches Volk im Sinne einer „eigenständige[n] verfassunggebende[n] Ge-
walt“ gibt, wie Dieter Grimm jüngst, als direkte Replik zu Macron, neuerlich
feststellte,6 verbunden mit der Pointe, dass bei Existenz eines solchen die
Schwelle zur europäischen Staatlichkeit als überschritten automatisch mitzu-
denken wäre? Auch zu Beginn dieser Arbeit kann also gefragt werden: ‚En-
core?‘ Ist hierzu nicht schon alles gesagt?

2 Die Bonner Assistententagung 1993 firmierte unter „Auf dem Weg zu einer Europäi-
schen Staatlichkeit“, vgl. den Tagungsband, hrsg. von Danwitz/Heintzen/Jestaedt/Korioth/
Reinhardt, 1994. Klassisch: Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, S. 11, wonach „in Eu-
ropa eine Föderation angestrebt wird, ein Bundesstaat […].“

3 Fischer, Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europä-
ischen Integration, abrufbar unter: https://www.europa.clio-online.de/quelle/id/q63–28
290; letzter Abruf: 20.12.2020.

4 Vgl. Waitz, Grundzüge der Politik, S. 165 ff.
5 Vgl. F.A.Z. vom 8. Dezember 2017, S. 17.
6 Siehe Grimm, Ein souveränes Europa, F.A.Z. vom 15. November 2017, S. 9; vgl. ders.,

in: JZ 1995, S. 581 (584 ff.).
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§ 1 Einleitung 3

Die „entweder-oder“-Sicht, die hier die (scheinbar) maßgebliche Perspek-
tive vorgibt, ist keineswegs neu. Im Jahr 1872 ließ sich der anfänglich noch we-
nig prominente bayerische Jurist Max von Seydel über den mit der Gründung
des Norddeutschen Bundes von 1866 und der Reichsgründung von 1871 in
Deutschland auf die politische Tagesordnung gelangten „Bundesstaatsbegriff“
aus und attestierte diesem, ein juristisches Unding zu sein: Weder solle „über
dem einzelnen Staate […] eine höhere“, noch „neben ihm eine gleich hohe
menschliche Einigung“ bestehen können, sollte doch der jeweilige Staat „die
vollkommene Einigung“ zwischen Menschen auf einem bestimmten Gebiet
verkörpern.7 Seydels Befund lautete, dass der Bundesstaat als „Staat neben
Staat für dasselbe Gebiet nicht denkbar“ sei, vielmehr als „doppelte vollkom-
mene Einigung eine contradictio in adiecto“ darstelle.8 Für Seydel war die
Souveränität noch essentielles Staatlichkeitsmerkmal, weswegen Staaten im-
mer nur – wie das von Jean Bodin geistig mitbegründete absolutistische Frank-
reich9 – als zentrale Machtapparate, als Einheitsstaaten konzeptionalisiert wer-
den konnten. Wollten Staaten mit anderen Staaten eine politische Verbindung
eingehen und hierbei Staaten bleiben, so war dies in dieser Sicht nur mit den
Mitteln des völkerrechtlichen Vertrags möglich, durch souveräne Mitglied-
schaft in einem Staatenbund, für einen solchen Seydel konsequent auch das
deutsche Kaiserreich halten musste10. Am Ende konnte, unter den allgegen-
wärtigen Bedingungen von staatsrechtlichem Positivismus und Begriffsjuris-
prudenz, der Bundesstaat rechtslogisch auch nur durch einen konstruktivisti-
schen ‚Trick‘ gerettet werden, wie ihn nahezu zeitgleich Georg Jellinek und
Paul Laband ersonnen und der in Seydels Kategorienkosmos undenkbar war:
Die Abscheidung des Souveränitäts- vom Staatsbegriff durch die ‚Erfindung‘
des nichtsouveränen (Glied-)Staats als neue juristische Kategorie,11 ein prag-
matisches Konzept im Kleid logisch-dogmatischer Begriffsarithmetik. Dies
war auch deswegen notwendig gewesen, weil die alternative Bundesstaatsthe-
orie aus Göttingen, genau besehen, im Kern die in Nordamerika und der
schweizerischen Eidgenossenschaft geteilte Volkssouveränität beschrieb und
somit ein Freistaatskonzept implizierte, welches für das auf Fürstensouveräni-
tät beruhende Deutsche Reich wenig brauchbar erscheinen musste12. Dass

7 Siehe von Seydel, Bundesstaatsbegriff, S. 5. Der Beitrag „Der Bundesstaatsbegriff“ er-
schien zuerst in der Zeitschrift für die gesamte Staatsrechtswissenschaft 28 (1872), S. 185–
256 und wurde 1893 in Seydels Werk „Staatsrechtliche und politische Abhandlungen“ ab
S. 1, ergänzt um einen Anhang (unten 2. Kapitel, Fn. 3), unverändert neuveröffentlicht.

8 Siehe von Seydel, Bundesstaatsbegriff, S. 5.
9 Zu der auf dieser Grundlage entwickelten Lehre Bodins unten § 2.I.
10 Vgl. von Seydel, Bundesstaatsbegriff, S. 52–57; ders., Verfassungs-Urkunde für das

Deutsche Reich, S. 6.
11 Unten § 4.I.2 und 3.
12 Vgl. näher Schäller, Föderalismus und Souveränität im Bundesstaat, S. 130 ff.
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4 Erstes Kapitel: Grundlagen

Seydel freilich auch den Freistaat nur als Einheitsstaat denken konnte,13 ent-
larvt ihn als späten Vertreter einer radikalen Souveränitätstheorie, die von der
politischen Wirkmächtigkeit föderal organisierter Staatsverbände im 19. Jahr-
hundert schlicht überholt wurde. Die Dichotomie von Einheitsstaat und Staa-
tenbund14 wurde durch das Hinzutreten einer politischen Zwischenform, die
Staat und Bund zugleich zu sein beanspruchte, zunächst herausgefordert und
später gesprengt. Während bundesstaatliche Ordnungen heute als auch be-
grifflich konsolidierte Herrschaftsverbände gelten können, waren sie zur Zeit
der publizistischen Auseinandersetzungen an der Schwelle zum bzw. unmit-
telbar nach Gründung des deutschen Bundesstaats im Grunde eine Herr-
schaftsform sui generis.

Die staatsrechtlichen Konsolidierungsstrategien in der Schweiz und in
Deutschland haben sich von Anfang an fundamental unterschieden. Nach der
Souveränität im Bundesstaat zu fragen, heißt, sich in ein staatstheoretisch wi-
derspruchsvolles und spannungsgeladenes Dickicht aus formalen Argumenta-
tionen, schier endlos verschlungenen logischen Ableitungsketten und Parado-
xien zu begeben. Nach der Souveränität in der Europäischen Union zu fragen,
kann heißen, und dieser Ansatz wird in dieser Arbeit verfolgt, sich mit der Tat-
sache zu konfrontieren, dass ‚neuartige‘ Souveränitätskonstellationen selten
neu sind. Die aus der Perspektive des Souveränitätsproblems erfolgende Ana-
lyse der Bundesstaatstheorie15, wie sie sich in Ansehung des deutschen und des
schweizerischen Bundesstaatsrechts herausgebildet hat, kann, so die Grundan-
nahme der vorliegenden Untersuchung, im Verbund mit der rechtsdogmati-
schen Analyse bundesverfassungsrechtlich einschlägiger Themenfelder16 ein
konzeptionelles Raster und zugleich einen Vergewisserungsrahmen bereitstel-
len, auf dessen Basis eine europarechtstheoretische und europarechtsdogmati-
sche Analyse17 der in der Europäischen Union verfassten, supranationalen
Souveränitätskonstellation gelingen kann. Dabei wird auch eine Rolle spielen,
ob die Europäische Union, an deren ‚umgekehrt föderaler‘ Struktur – die
Kompetenz-Kompetenz liegt unstreitig bei den Mitgliedstaaten und nicht auf
der Unionsebene18 – keine Zweifel bestehen können, sich tendenziell einem
komplexen oder aber einem (umgekehrt) unitarischen Strukturbild zuordnen
lassen kann, und ob sich eher die im Vergleich der grundgesetzlichen und der
eidgenössischen Gesamtstaatsordnung gewonnenen Unterschiede oder die
konzeptionellen Gemeinsamkeiten für die so gänzlich anders, weil trans- und
supranational statt bundesstaatsnational, strukturierte Unionsrechtsordnung

13 Vgl. von Seydel, Bundesstaatsbegriff, S. 8.
14 Näher unten § 4.
15 §§ 3–8.
16 §§ 9–12 und 13–16.
17 §§ 17–20.
18 Näher unten § 17.
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§ 1 Einleitung 5

als erkenntnisfördernd erweisen. Für die theoretische und dogmatische Zu-
sammenführung von Souveränität und Föderalität bestehen, diese Hypothese
sollte sich im Laufe der Untersuchung zu einer zentralen These verfestigen,
ganz unterschiedliche konzeptionelle Möglichkeiten, die sich weniger aus der
Gegenüberstellung der Europäischen Union und dem Bundesstaat an sich,
sondern erst auf Grundlage der Erkenntnis der Vielgestaltigkeit bundesstaatli-
cher Souveränitätskonstellationen erschließen. Ein unitarisches Bundesstaats-
denken ‚nach innen‘ kann dabei ‚nach außen‘ den Blick auf die Vielfalt rechtli-
cher Lösungen für das föderale ‚Urproblem‘ – die Einbeziehung der Souverä-
nitätsfrage – eher verstellen, als wenn von vornherein auch andersgelagerte
föderale Souveränitätskonstellationen einbezogen werden. Wilhelm Heile,
niedersächsisches Mitglied des Parlamentarischen Rats, hat diesen Zusammen-
hang gesehen, als er in Hinblick auf Vorschläge zur Betonung der nationalen
Einheit in der Präambel des Grundgesetzes empfahl, „so locker, wie wir da
stehen, in die europäische Staatengemeinschaft hineinzugehen“ und folgerte:
„Je straffer wir die Einheit des Teiles herstellen, desto mehr haben wir neben
der Gebundenheit im Innern dieser Einheit die abstoßenden Wirkungen nach
außen hin, die gefährlich sind.“19

II. Gang der Untersuchung

Der Gang der Untersuchung gliedert sich in sieben Kapitel. Der Grundlegung
des Souveränitätsbegriffs, der an der Grenze zwischen Staatsrecht und Staats-
theorie angesiedelt ist, darüber hinaus die Grenzen normativer Erkenntnis-
möglichkeiten schlechthin ausreizt und zugleich eine ganz zentrale Funktion
zur Erschließung zahlreicher staatsrechtlicher Problemzusammenhänge inne-
hat, ist das erste Kapitel gewidmet. Das zweite Kapitel dient der Darstellung
der ideengeschichtlichen Entwicklung des bundesstaatlichen Souveränitäts-
problems an sich und zugleich bereits der Entfaltung zweier grundlegender
theoretischer Grundmuster zur Abstimmung und Verbindung souveräner und
föderaler Herrschaftsstrukturen unter den Bedingungen moderner Verfas-
sungsstaatlichkeit. Die Untersuchung folgt dabei der Hypothese, dass sich die
zur Bewältigung dieses Theorieproblems herausgebildeten, theoretischen und
dogmatischen Ideengebäude auf drei grundlegende, am Souveränitätsbegriff
ausgerichtete Strukturannahmen zurückführen lassen, die, bei allen Nuancen
und Abschichtungen im Detail, jeweils paradigmatisch für eine konzeptionelle
Möglichkeit der Souveränitätszu- und -einordnung in Hinblick auf bundes-
staatliche Ordnungen (und darüber hinaus) stehen. Während das dritte Kapitel
sich der dogmatischen und theoretischen Analyse der Zentralkategorie des

19 Siehe ParlR, Band 5/I, S. 505.
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6 Erstes Kapitel: Grundlagen

herrschenden Bundesstaatsmodells, der Figur der Eigenstaatlichkeit der Bun-
desglieder, sowie deren kategorialen Problemen widmet, werden im vierten
Kapitel verschiedene Ansätze zur Infragestellung des Dogmas von der aus-
schließlichen Bundessouveränität und somit der klassischen Unterscheidung
von Staatenbund und Bundesstaat untersucht, die gemeinsam für ein drittes
konzeptionelles Paradigma stehen und denen ein eigener theoretischer Ansatz
beiseite gestellt werden soll. Im Rahmen der ersten vier Kapitel werden bereits
die beiden referentiellen Perspektiven dieser Untersuchung, die über die Her-
anziehung der Bundesstaatsrechtsordnungen Deutschlands und der Schweiz
in ihrer geschichtlichen und verfassungspositiven Entwicklung zu gewinnen
sind, deutlich zu Tage treten. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft stehen mit ihren Gesamtstaatsordnungen im Zen-
trum des dieser Arbeit zugrundeliegenden bundesstaatstheoretischen und
bundesstaatsrechtlichen Erkenntnisinteresses. Die für die Auswahl dieser
beiden Referenzordnungen mit ihren historischen Vorgänger- bzw. Ur-
sprungsordnungen maßgeblichen Gesichtspunkte sollten in diesem Teil der
Arbeit deutlich werden: Sie repräsentieren zwei in gewisser zeitlicher Nähe in
das staatsrechtliche Leben getretene und hinreichend konsolidierte Bundes-
staatsordnungen, die infolge ihrer (rechts-)sprachlichen und kulturellen Nähe
prototypisch für die bemerkenswerte Vielfalt konzeptioneller Potenziale ste-
hen, welche dem Bundesstaatsbegriff eignen. In diesem Sinne bilden die bei-
den referierten Verfassungsordnungen auch die Grundlage für den breiteren
theoretischen Angang der Arbeit, wie er den ersten vier Kapiteln zugrunde
liegt.

Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind später, bei den Bemühungen um
eine theoretische und dogmatische Bewältigung des europarechtlichen Souve-
ränitätsproblems im siebenten Kapitel, auf ihre Tragfähigkeit auch über den
staatlichen Bezugsrahmen hinaus zu befragen und dienen im Wesentlichen der
reflexiven Einarbeitung der zentralen Erkenntnis, dass es den Bundesstaat an
sich nicht gibt und dass, infolgedessen, jede aus dem starren, antithetischen
Verhältnis von Staatenbund und Bundesstaat entwickelte Vorstellung der
Rechtsnatur der Europäischen Union hinterfragbar bleibt. Ausgehend von
Strukturgemeinsamkeiten und -differenzen, die auf Grundlage der bundes-
staatsrechtlichen Analyse gewonnen werden können und so einen Raum er-
öffnen zur Aufschlüsselung tradierter staatsrechtlicher Modellannahmen in
ihre einzelnen Strukturelemente, gilt es, die strukturellen Besonderheiten des
Unionsrechts in seinem Verhältnis zum mitgliedstaatlichen Verfassungsrecht
und ausgehend vom deutschen Integrationsverfassungsrecht auszuloten und
die europarechtlichen ‚Souveränitätsbeziehungen‘ neu zu vermessen. Die Un-
tersuchung des Europarechts ‚auf Grundlage‘ bundesstaatlichen Rechts be-
deutet also nicht, einen Blick auf die Europäische Union durch die Brille föde-
raler Staatsordnungen zu werfen. Vielmehr gilt es, die unionsrechtliche und
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§ 2 Souveränität: Grundlegung eines Grenz- und Schlüsselbegriffs 7

integrationsverfassungsrechtliche Perspektive – innerhalb derer eigenständige
normative Erkenntnisse zu ziehen sein werden, welche sich zum Teil erheblich
von bundesstaatsrechtlichen Strukturen unterscheiden – zu schärfen in Hin-
blick auf die Vielgestaltigkeit föderaler Souveränitätsbeziehungsmuster bereits
auf konsolidierter bundesstaatlicher Ebene.

Auf beiden Untersuchungsebenen werden bei alledem einzelne, für die sou-
veränitätsrechtliche Struktur der unterschiedlichen föderalen Ordnungen zen-
trale dogmatische Felder zu beleuchten sein. In dem fünften und dem sechsten
Kapitel sollen die dogmatischen Kerngebiete des schweizerischen wie des
deutschen Bundesstaatsrechts unter souveränitätsrechtlichen Gesichtspunk-
ten und unter Zugrundelegung der jeweiligen staatstheoretischen Prämissen
rekonstruiert werden als Verfassungsordnungen, die, in je unterschiedlicher
Weise, auf föderale Souveränität aufbauen. In dem siebenten Kapitel, welches
der europarechtlichen Analyse dient, sollen ebenfalls ausgewählte dogmati-
sche Gebiete, nämlich jene, die gleichsam an den ‚Schnittstellen‘ staatlicher
Souveränität und unionaler Autonomie angesiedelt sind, gesondert in den
Blick genommen werden, um auch insoweit theoretische und dogmatische Er-
kenntnisse miteinander in Beziehung setzen zu können. Die Untersuchung
schließt im achten Kapitel mit einer thesenhaften Zusammenfassung der zen-
tralen Ergebnisse.

§ 2 Souveränität: Grundlegung eines Grenz- und Schlüsselbegriffs

I. Begriff und Begriffsherkunft

Bekanntlich geht der moderne Souveränitätsbegriff auf Jean Bodin zurück,20

der diesen im 16. Jahrhundert vor dem Hintergrund der konfessionellen Aus-
einandersetzungen in Frankreich21 formulierte. In der Untersuchung Helmut

20 Da der Begriff von Bodin nicht aus dem Nichts geschöpft wurde, kann man an seiner
Urheberschaft durchaus zweifeln, vgl. Randelzhofer, in: HStR, § 17, Rdnr. 15 mwN. Die Be-
deutung der systematischen Begriffsbildung Bodins lässt sich indes an der unmittelbaren
Wirkungsgeschichte ablesen, siehe Grimm, Souveränität, S. 26 ff.

21 Vgl. hierzu auch Grimm, Souveränität, S. 10 f.: „Die Zäsur bildete die Glaubensspal-
tung des 16. Jahrhunderts, die der mittelalterlichen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung
den Boden entzog und eine neue Herrschaftsform hervorbrachte, die sich von der vorange-
henden durch eine Konzentration und Steigerung von Herrschaftsbefugnissen bei gleichzei-
tiger territorialer Begrenzung ihrer Reichweite unterschied.“ Auf diesen historischen Zu-
sammenhang verweisen instruktiv auch Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, S. 87; Müller,
in: FS Wildhaber, S. 45 (57 f.) und, durchaus kritisch, Loick, Kritik der Souveränität, S. 54:
„Um den Krieg zu beenden, muss der Souverän die Konkurrenz legitimer Macht- und Deu-
tungsquellen beenden, er monopolisiert gesellschaftliche Entscheidungen und somit Ge-
walt.“ Souveränität ermöglicht danach, siehe ebd., „die Kolonisierung des Lebens durch das
Recht als Imperativ des Souveräns“.

LehnerSouveränität.pdf   29 04.11.2021   06:54:25



8 Erstes Kapitel: Grundlagen

Quaritschs22 ist die Lehre Bodins detailliert herausgearbeitet worden23: Der se-
mantische Weg beginnt mit der Beschreibung „räumliche[r] Höhe“24 und en-
det im „Zuhöchstsein“,25 wohlgemerkt im „jeweilige[n] ‚Zuhöchstsein‘“,26

was bedeutete, dass der Inhaber souveräner Macht, „soweit die Souveränität
reicht, keinen Höheren über sich [Hervorh. d. Verf.]“27 hat. Das Wort ‚soweit‘
zeigt an, dass die Unteilbarkeitsidee sich erst in der Moderne entwickeln
konnte: „Am Anfang der langen Geschichte des Souveränitätsbegriffs steht je-
denfalls die ‚doppelte Souveränität“28, es handelt sich nicht um einen „Ein-
heits- sondern ein[en] Vielheitsbegriff.“29 Erst der moderne souveräne Herr-
scher hat Entscheidungsmacht im Sinne „absolute[r] (letztinstanzliche[r])“ so-
wie „einseitige[r] (autonome[r]) Entscheidung“, bezogen auf die Fähigkeit,
Recht beliebigen Inhalts zu setzen30: die „donner-loy-Kompetenz“31, also die

22 Quaritsch, Souveränität.
23 Quaritsch, Souveränität, S. 46 ff.
24 Quaritsch, Souveränität, S. 13.
25 Die Etappen des semantischen Gehalts von „souverain“ führen nach Quaritsch, Souve-

ränität, S. 13 ff., über die Höchststellung Gottes und göttlicher Instanzen und über den the-
ologischen Bereich hinaus in den „irdischen Bereich“ durch die Verbindung „mit Herr-
schaftspositionen“.

26 Siehe Quaritsch, Souveränität, S. 15 ff. mVw auf die „Pluralität hochmittelalterlicher
Herrschaft“, d.h. auf das Miteinander der zunächst allzuständigen lokalen Herrschaften und
der sektoralen Alleinzuständigkeit des Königs. Vgl. ähnlich Grimm, Souveränität, S. 17:
„Man konnte nur relativ, nicht absolut souverän sein.“

27 Quaritsch, Souveränität, S. 17.
28 Quaritsch, Souveränität, S. 19.
29 Grimm, Souveränität, S. 17. Vgl. hierzu auch schon Bluntschli, Lehre vom modernen

Staat, S. 564: „Es gab so eine grosse Anzahl souveräner Aemter und Körperschaften inner-
halb des Staates. Aber allmählich gestand man diesen Namen nicht mehr den blossen Aem-
tern und Stellen der verschiedenen Verwaltungszweige, sondern nur noch der einen höchs-
ten, das Ganze beherrschenden Staatsgewalt zu.“

30 Siehe Quaritsch, Souveränität, S. 50 f. Ähnlich Grimm, Souveränität, S. 23: „Der Herr-
scher benötigte diese Machtfülle nicht nur, um den Krieg zu beenden, sondern auch, um eine
neue Friedensordnung schaffen und durchsetzen zu können. Deswegen musste zum zweiten
die Rechtsetzungsbefugnis hinzutreten.“ Vgl. auch bei Quaritsch, a.a.O., S. 50 f., 46, den
Verweis auf die drei zentralen Lehren Bodins aus dessen berühmtem 8. Kapitel des Ersten
Buches über den Staat. Dort heißt es im Einzelnen, vgl. Bodin, Buch I, 8. Kap., S. 222, 292,
§ 225: 1.) „Es zeigt sich also, daß das Wesen der souveränen Macht und absoluten Gewalt vor
allem darin besteht, den Untertanen in ihrer Gesamtheit ohne ihre Zustimmung das Gesetz
vorzuschreiben.“, 2.) „Daraus folgt, daß das Hauptmerkmal der Souveränität darin besteht,
der Gesamtheit und den einzelnen das Gesetz vorschreiben zu können und zwar, so ist hin-
zuzufügen, ohne auf die Zustimmung eines Höheren, oder Gleichberechtigten oder gar nie-
deren angewiesen zu sein.“ und 3.) „Dies [den Bruch des Eides auf die bestehenden Gesetze;
Anm. d Verf.] aber muß ein souveräner Fürst tun, wenn er von Fall zu Fall aus Gründen der
Dringlichkeit, der Zeit oder der Person Gesetze aufheben, ändern oder verbessern will.“

31 Quaritsch, Souveränität, S. 54 mVw auf Bodin, Buch I, 10. Kap. S. 294; hier heißt es:
„Diese Befugnis zu Erlaß und Aufhebung von Gesetzen umfaßt sämtliche anderen Hoheits-
rechte und Souveränitätsmerkmale. Genau genommen könnte man daher sagen, daß sie das
einzige Souveränitätsmerkmal ist, weil sie eben alle anderen in sich einschließt […].“ Die
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§ 2 Souveränität: Grundlegung eines Grenz- und Schlüsselbegriffs 9

Verfügungsmacht […] über den Normen- und Kompetenzbestand“32. Der so
gewonnene Begriff beschreibt die innere Souveränität, bezieht indes die äu-
ßere Seite – „Befehlsunabhängigkeit gegenüber anderen völkerrechtlichen
Subjekten“33 – mit ein, indem sie deren logisches Gegenstück bildet.34 Den
Übergang vom mittelalterlichen Denken, welches auf „Bewahrung und Voll-
zug des Rechts“ ausgerichtet war,35 hin zum modernen Staatsverständnis, wo-
nach „Herrschaftsmacht wesentlich Rechtschöpfungsmacht sei“,36 kann im
Übrigen auch unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung von „Herrschafts-
teilhabe der Gesamtheit“37 (Volkssouveränität) nachgezeichnet werden38.

32Einzelbefugnisse werden so in einem abstrakten Oberbegriff gebündelt, dies kann als die ei-
gentliche begriffsbildnerische Leistung Bodins bezeichnet werden, vgl. Wildhaber, in: FS Ei-
chenberger, S. 131 (137 f.).

32 Zippelius, Allg. Staatslehre, § 9, III.2. Pointiert Imboden, Die politischen Systeme,
S. 19: „Dem Staat ist nicht nur ein Machtmonopol verliehen; ihm ist auch das Monopol der
Rechtserzeugung gegeben.“ Erst durch die Hinzufügung der Gesetzgebungsgewalt „wird
der moderne Souveränitätsbegriff des modernen Staats in seinem ganzen Umfang erfaßt“, so
von der Heydte, Die Geburtsstunde des souveränen Staates, S. 312 mVw allerdings auf frü-
here ideengeschichtliche Spuren.

33 Statt vieler Haack, Verlust der Staatlichkeit, S. 105 mwN. Klassisch, wenn auch kri-
tisch, Kelsen, Souveränität, in: Wörterbuch des Völkerrechts, Band 3, S. 278: „Macht oder
Ordnung, die keiner höheren Ordnung unterworfen ist“. Zu Kelsens These vom Primat des
Völkerrechts noch unten § 6.II. Äußere Souveränität bedeutet also in erster Linie Völker-
rechtsunmittelbarkeit und innere Souveränität die Innehabung von Herrschaftsrechten
„ohne äußere Einmischung“, siehe Fleiner-Gerster, Allgemeine Staatslehre, S. 158 f. Präg-
nant zur äußeren Souveränität Schorkopf, Grundgesetz und Überstaatlichkeit, S. 3: „Freiheit
des Staates von Fremdbestimmung“.

34 Siehe Quaritsch, Souveränität, S. 62; zustimmend Randelzhofer, in: HStR, § 17,
Rdnr. 24. Vgl. ähnlich Grimm, Souveränität, S. 11: „Die Souveränität gewann dadurch
[durch die Existenz mehrerer Staaten; Anm. d. Verf.] eine Innen- und eine Außendimension,
die sich aber im Recht auf Selbstbestimmung trafen. Selbstbestimmung über die inneren An-
gelegenheiten des Staates konnte es nur bei Freiheit von Fremdbestimmung in den Außen-
beziehungen geben.“ Vgl. auch schon Jellinek, Lehre von den Staatenverbindungen, S. 22 ff.,
der von einer wechselseitigen Ergänzung zweier Teilelemente ausgeht und die äußere Souve-
ränität schlicht als „Reflex der staatsrechtlich höchsten Gewalt nach Aussen“ auffasst, sowie
Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, S. 66, der im Ergebnis von einem „ein-
heitliche[n] Begriff“ ausgeht.

35 Siehe Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, S. 20.
36 Siehe Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, S. 28. Diesen Wandel erkannte auch Hä-

nel, Deutsches Staatsrecht, Band 1, S. 111, als ein wesentliches Kennzeichen des modernen
Souveränitätsbegriffs: „Mag der Staat im Beginne seiner Entwicklung sich damit genügen
lassen, das Recht, wie er es findet, wie sich dasselbe aus der freien Anpassung der Volksge-
nossen im Gewohnheitsrecht oder in den Satzungen der organisierten Lebensgemeinschaf-
ten herausbildet, zu schützen. […] Aus dem inneren Drange seines Wesens geht der Staat
überall über, die Gestaltung der Rechtsordnung selbst zu leiten und zu bewirken.“ In diesem
Sinne vgl. auch Jellinek, Lehre von den Staatenverbindungen, S. 16: „Voraussetzung und Ge-
bilde des Rechts“.

37 Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, S. 40.
38 Siehe ausf. Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, S. 18 ff., 59 ff., insbes. 63: „Die Vor-

stellung, daß der gesamte Prozeß der Ausübung von Herrschaft vom Gesetzgeber mit dem
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10 Erstes Kapitel: Grundlagen

II. Begriffsverwendung

Die Verwendung des Souveränitätsbegriffs im deutschen Sprachraum verweist
auf ein „stabiles“ und kontinuierliches Verständnis.39 Greift man – ältere wie
neuere – Abhandlungen zur Staatslehre heraus, so findet man die Souveränität
als grundsätzlich bestimmendes Merkmal der Staatsgewalt definiert: Im Ideal-
typus umfasst sie die „tatsächlich und rechtlich unbeschränkte Möglichkeit
zur Selbstorganisation des Staatswesens.“40 Der innere Aspekt soll das „recht-
liche Zu-Höchst-Sein der Staatsgewalt im Innern des Staates, ihre Einzigkeit
und Unteilbarkeit iS Bodins“41, das Vorhandensein einer „definitiv entschei-
dende[n] Rechtsinstanz“42 bezeichnen. Es geht um den Umstand, „daß dem
Staat die höchste Macht im Staat zusteht“43 und „daß der Staat höchste Ord-
nung ist, die keine höhere Ordnung über sich hat“44 bzw. dass „die souveräne
Macht […] die oberste im Staate“45 ist. Die Fähigkeit zur letztverbindlichen
Rechtserzeugung ist so als Merkmal herausgeschält und bezieht den ord-

39Instrument des Gesetzes gesteuert werden könne, daß Volksherrschaft sich also als Gesetz-
gebung durch das Volk realisiere, hat […] eine Schlüsselbedeutung für alle neuzeitlichen Ver-
suche, Herrschaft demokratisch zu organisieren […].“

39 Vgl. treffend Grimm, Souveränität, S. 24: „Aus seinem Bezug zu einzelnen konkreten
Herrschaftsrechten gelöst, bezeichnete der Begriff nun aber den Vollbesitz der Herrschafts-
gewalt. Damit verlor er seine Konkretheit und Relativität. Souveränität war jetzt eine abs-
trakte Herrschaftsmacht, die ihren wechselnden Inhalt aus der Handhabung durch den
Herrscher erhielt. Dieser war auch nicht mehr relativ souverän, verglichen mit anderen Trä-
gern souveräner Rechte, sondern absolut.“ Insofern fungiert der Souveränitätsbegriff heute
als „Oberbegriff zu Befugnis und Aufgabe“, treffend Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG,
Art. 30, Rdnr. 3.

40 Schöbener/Knauff, Allg. Staatslehre, § 3, Rdnr. 30.
41 Schöbener/Knauff, Allg. Staatslehre, § 3, Rdnr. 32.
42 Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, S. 65.
43 Reineck, Allg. Staatslehre und Dt. Staatsrecht, S. 34.
44 Koja, Allg. Staatslehre, S. 34.
45 Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, S. 566. Auch andere Beschreibungen zielen in

diese Richtung, vgl. Thoma, in: HDtStR I, § 15, S. 174: „von Rechts wegen der höchste
Herrschaftsverband [i. Orig. hervorg.] auf einem Territorium“; Küchenhoff/Küchenhoff,
Allg. Staatslehre, S. 87: „Unabhängigkeit des Staates von innerstaatlichen Mächten“;
Pernthaler, Allg. Staatslehre und Verfassungslehre, S. 114: „Verfassungshoheit“ im Sinne des
Rechts zu bestimmen, „in welchen Organisationsformen die […] Staatsgewalt eingerichtet
und laufend realisiert werden soll“; Kriele, Einführung, S. 43: „ungeteilte, unbedingte, unbe-
schränkte Macht, Recht zu schaffen zu ändern und zu durchbrechen“; Doehring, Allg.
Staatslehre, Rdnr. 258: „Abwehrrecht gegen andere Souveränitätspretendenten und auch ein
Recht zur Durchsetzung von Ansprüchen“; Herzog, Allg. Staatslehre, S. 176: „Durchset-
zungsfähigkeit des Staates gegenüber der Gesellschaft“; Zippelius, Allg. Staatslehre, § 8.I.2:
Verfügung „in höchster Instanz über das normative Steuerungsinstrument“, bzw. als
„höchstrangige[r] Regelungsmacht“; Fleiner-Gerster, Allgemeine Staatslehre, S. 158: „unein-
geschränkte Macht über ein Territorium und ein Volk“; Krüger, Allg. Staatslehre, S. 856 f.:
„Eröffnung der Möglichkeit […], Rechtsnormen und Rechtsverhältnisse im Höchstmaß
richtig und wirksam begründen zu können.“
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